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Vorwort
Der Vorbeugende Brandschutz gliedert sich in den Baulichen, Technischen und 

 Organisatorischen Brandschutz. Diese drei Komponenten ergeben die Grundlage für 

ein  funk tionierendes System. Beim „Abwehrenden Brandschutz“ spricht man von der 

 Feuerwehr. Abwehrender und Vorbeugender Brandschutz ergeben eine Sicherheit, die sich 

die  Versicherungen wünschen.

Schon ein altes Sprichwort sagt: „Vorbeugen ist besser als Heilen“. Auf den Brandschutz 

bezogen bedeutet das: Alle Maßnahmen zur Verhinderung einer Brandentstehung und 

Behinderung einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Fluchtwege (Vorbeugender 

Brandschutz) sind besser, als die Feuerwehr zum Löscheinsatz rufen zu müssen.

Gleichzeitig werden damit auch die Voraussetzungen für einen wirkungsvollen Feuerweh-

reinsatz (Abwehrender Brandschutz) geschaffen.

Die Maßnahmen des Vorbeugenden Brandschutzes sind in vielen Gesetzen, Normen und 

Richtlinien niedergeschrieben. Allerdings sind diese Bestimmungen ständigen Änderungen 

unterworfen: Neue Bauweisen, Bauprodukte, Produktionsmethoden, zur Verarbeitung 

gelangende Ausgangsmaterialien sowie neue brandschutztechnische Entwicklungen und 

Erkenntnisse bringen neue Gefahren mit sich, was ein Anpassen dieser Bestimmungen 

erfordert. Eine eigenverantwortliche Information über derartige Änderungen ist daher 

unerlässlich.

Brandschutzorgane müssen eine entsprechende Ausbildung im Vorbeugenden Brand-

schutz absolvieren. Das vorliegende Skriptum begleitet diese Ausbildung und vermittelt die 

Grundkenntnisse für eine erfolgreiche Tätigkeit als Brandschutzbeauftragter. Es behandelt 

sowohl die rechtlichen Grundlagen, den bautechnischen Brandschutz, technische Brand-

schutzeinrichtungen und den organisatorischen Brandschutz als auch die Maßnahmen 

der Ersten und Erweiterten Löschhilfe sowie die häufigsten Brandgefahren. Ergänzt wird 

das Skriptum mit hilfreichen Adressen, beispielsweise der Landesfeuerwehrverbände und 

Brandverhütungsstellen, sowie einer Aufzählung der aktuellen Technischen Richtlinien 

 Vorbeugender Brandschutz (TRVB).

Mit dieser bereits zum 3. Mal überarbeiteten Auflage des Skriptums Erfolgreich als 

 Brandschutzbeauftragter möchten die Autoren eine Ausbildungsunterlage schaffen, die 

für die Ausbildung der Brandschutzbeauftragten als Grundlage und als Nachschlagewerk 

dient.

Erwin Gütl, Martin Swoboda, Markus Gruber, Herwig Eibel
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1. Einleitung

1.1 Allgemeines

Was ist ein Brandschutzbeauftragter?

Brandschutzbeauftragter (BSB): Person mit einem ausreichenden technischen Verständnis und mit 

einer Ausbildung gemäß TRVB 117 O, welche die Aufgaben des betrieblichen Brandschutzes wahrzu

nehmen hat. (aus TRVB 001 A: Definitionen)

Brandschutzbeauftragte müssen gemäß § 43 Arbeitsstättenverordnung über eine ein-

schlägige Ausbildung verfügen.

1.2 Ziel der Ausbildung

Die Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten ist modular aufgebaut. Im Modul 1 werden 

die Kenntnisse für die Tätigkeit als Brandschutzwart vermittelt (Grundlagen). Der positive 

Abschluss dieses Moduls ist die Voraussetzung für die Ausbildung zum Brandschutzbe-

auftragten ( Modul 2).

Ziel der Ausbildung ist die Vermittlung der theoretischen und praktischen Grund kenntnisse, 

die für die Tätigkeit als Brandschutzbeauftragter benötigt werden. Des Weiteren sind, 

wenn erforderlich, weiterführende Seminare wie Brandschutztechnik- und Nutzungs-

seminare (2.2.1) zu absolvieren.

Die Inhalte der Ausbildung sind:

• Rechtliche Grundlagen

• Baulicher Brandschutz

• Technischer Brandschutz

• Organisatorischer Brandschutz

• Erste und Erweiterte Löschhilfe

• Brandgefahren

Diese Inhalte werden innerhalb von zwei Kurstagen vermittelt. Am Ende des zweiten 

Kurstages wird eine schriftliche Erfolgskontrolle durchgeführt.

Als Ausbildungsnachweis wird eine Bestätigung über den Kursbesuch ausgegeben. Bei 

 positivem Abschluss der Erfolgskontrolle wird ein Zeugnis ausgestellt und die Kursteil-

nehmer erhalten einen Brandschutzpass.
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1.3 Wie nutze ich dieses Buch?

Das Skriptum ist entsprechend den Lehrinhalten der TRVB 117 O aufgebaut.

Defi nitionen sind in roter Schrift gehalten.

Besonders wichtige Inhalte sind in Merkkästen zusammengefasst. Besonders wichtige Inhalte sind als Merksätze gesondert markiert.

Jedes Kapitel wird durch prüfungsrelevante Kontrollfragen abgeschlossen, die im 
 Lösungsteil beantwortet werden.

Jedes Kapitel wird durch prüfungsrelevante Kontrollfragen abgeschlossen, die 
im  Lösungsteil beantwortet werden.
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2. Rechtliche Grundlagen

2.1 Gesetze und Richtlinien

Die Grundlagen für den Vorbeugenden Brandschutz1 sind in einer Vielzahl von Gesetzen 

und Richtlinien enthalten. Im Allgemeinen sind hierbei die jeweils geltenden Fassungen 

anzuwenden.

• RL 89/391/EWG – Richtlinie über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Sicherheit […] der Arbeitnehmer bei der Arbeit

• Gewerbeordnung

• Baurecht – Baugesetze und Baunebengesetze (Verordnungen) der Bundesländer

• AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

• AStV – Arbeitsstättenverordnung

• ABGB – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

• VstG – Verwaltungsstrafgesetz

• StGB – Strafgesetzbuch

• Feuerwehrgesetze und Verordnungen der Bundesländer

• ÖNORM (ÖN), Euronormen (EN) und Internationale Normen (ISO)

• TRVB – Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz

• OIB-Richtlinien – Richtlinien des Österreichischen Institutes für Bautechnik

• Versicherungen – Vereinbarungen und Bedingungen in Verträgen

Diese Gesetze, Normen und Richtlinien enthalten allgemeine Bestimmungen über die 

Pflichten des Arbeitgebers hinsichtlich Brandschutz (z. B. Brandmeldeanlagen), Brand-

bekämpfung (z. B. Löschanlagen) und Alarmierungseinrichtungen.

Des Weiteren regeln sie die Bestellung und Ausbildung von Brandschutzorganen 

( Brandschutzwarte und Brandschutzbeauftragte) sowie deren rechtliche Stellung.

Sie enthalten außerdem konkrete Bestimmungen für die brandschutztechnische 

Aus führung von Bauwerken (baulicher Brandschutz), deren brandschutztechnische 

Ausstattung (technischer Brandschutz) sowie für den Aufbau und die Organisation des 

betrieblichen Brandschutzes (organisatorischer Brandschutz).

2.1.1 Richtlinie 89/391/EWG

Diese Richtlinie verpflichtet den Arbeitgeber, Maßnahmen zu treffen, die u. a. zur Brand-

bekämpfung und Evakuierung der Arbeitnehmer erforderlich sind. Dabei ist auch die 

 Anwesenheit anderer Personen zu berücksichtigen. Darunter sind vor allem Leiharbeiter, 

Mitarbeiter von Fremdfirmen, Besucher, Kunden etc. zu verstehen (Art. 8 (1) erster 

Halbsatz).

1 Vorbeugender Brandschutz: Gesamtheit aller Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruches und einer 

Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege. Der vorbeugende Brandschutz schafft Voraus-

setzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz. (aus ÖNORM F 1000 Teil 2: Feuerwehr- und 

Brandschutzwesen, Begriffsbestimmungen Brandschutz)
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Art. 8 (1) „Der Arbeitgeber muss […] Maßnahmen treffen, die zur […]  Brand bekämpfung und 
 Evakuierung der Arbeitnehmer erforderlich sind,  wobei der Anwesenheit anderer Personen Rechnung zu 
tragen ist […].“

Des Weiteren wird der Arbeitgeber verpflichtet, „die erforderlichen Verbindungen 

zu  außerbetrieblichen Stellen für die Brandbekämpfung zu organisieren.“ Diese 

 Verpflichtung umfasst verschiedene Möglichkeiten, vom Notruftelefon bis zur Brandmelde-

anlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Alarm annehmenden Stelle (Art. 8 (1) 

zweiter Halbsatz).

Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen nach Absatz (1) ist die Nennung von Personen, die 

für die Brandbekämpfung und Evakuierung zuständig sind. Im weiteren Sinn ist hier auch 

schon die Funktion des Brandschutzbeauftragten verankert.

Art. 8 (2) „In Anwendung von Abs. 1 muss der Arbeitgeber […] Arbeitnehmer benennen, die für […] 
Brandbekämpfung und Evakuierung zuständig sind.“

2.1.2 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)

Im ASchG werden, in Umsetzung der Bestimmungen der RL 89/391/EWG Art. 8 (1) und (2), 

die Pflichten des Arbeitgebers gegenüber seinen Arbeitnehmern geregelt.

§ 3 – Allgemeine Pflichten der Arbeitgeber regelt die allgemeinen Pflichten der Arbeit-

geber analog zu Artikel 8 (1) der RL 89/391/EWG.

„Arbeitgeber sind verpflichtet für Sicherheit […] der Arbeitnehmer zu sorgen.“

§ 25 – Brandschutz und Explosionsschutz regelt die Pflichten des Arbeitgebers im 

Hinblick auf den Brand- und Explosionsschutz analog zum Art. 8 (2) der RL 89/391/EWG.

„Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um das Entstehen eines Brandes und […] eine 
Gefährdung […] der Arbeitnehmer zu vermeiden.“

§ 17 – Instandhaltung, Reinigung, Prüfung verpflichtet den Arbeitgeber zur regelmäßigen 

Instandhaltung, Reinigung und Überprüfung von Einrichtungen zur Brandmeldung oder 

Brandbekämpfung.

„Arbeitgeber haben dafür zur sorgen, dass […] die Einrichtungen zur Brandmeldung oder 
- bekämpfung […] ordnungsgemäß instand gehalten und gereinigt werden.“

„Arbeitgeber haben […] dafür zu sorgen, dass Einrichtungen zur Brandmeldung oder -bekämpfung 
in regelmäßigen Abständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden und festgestellte 
Mängel unverzüglich beseitigt werden.“
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2.1.3 Arbeitsstättenverordnung (AStV)

Die AStV ist eine Verordnung zum ASchG. Sie enthält konkrete Anforderungen an Arbeits-

stätten, wie u. a. Bestimmungen hinsichtlich

• Sicherheitsbeleuchtung und Orientierungshilfen

• Alarmeinrichtungen

• Prüfungen

• Fluchtwege

• Löschhilfen

• Brandschutzbeauftragte und Brandschutzwarte

• Maßnahmen bei erhöhtem Brandschutz

Gemäß § 43 Abs. 1 AStV – Brandschutzbeauftragte und Brandschutzwarte – hat 

die Behörde die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten und erforderlichenfalls einer 

Ersatzperson vorzuschreiben, wenn dies auf Grund besonderer Verhältnisse für einen 

wirksamen Schutz der Arbeitnehmer erforderlich ist.

Im Abs. 2 wird bestimmt, dass als Brandschutzbeauftragte nur Personen bestellt werden 

dürfen, die eine mindestens 16-stündige Ausbildung auf dem Gebiet des Brandschutzes 

nach den Richtlinien der Feuerwehrverbände oder Brandverhütungsstellen nachweisen 

können.

Im Abs. 3 werden die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten geregelt.

„Brandschutzbeauftragte […] sind zu folgenden Aufgaben heranzuziehen:

1. Maßnahmen nach § 45 Abs. 2 bis 6,

2. Information der ArbeitnehmerInnen über das Verhalten im Brandfall,

3. Durchführung der Eigenkontrolle im Sinne der einschlägigen Regeln der Technik,

4. Bekämpfung von Entstehungsbränden mit Mitteln der ersten […] Löschhilfe,

5. Evakuierung der Arbeitsstätte und

6. Vorbereitung eines allfälligen Feuerwehreinsatzes.“

Abs. 5 verpfl ichtet die Behörde, beim Vorliegen besonderer Verhältnisse, z. B. auf Grund 

der Personenzahl oder Ausdehnung der Arbeitsstätte, die erforderliche Anzahl von Brand-

schutzwarten und Ersatzpersonen vorzuschreiben.

Im Abs. 4 wird bestimmt, dass den Brandschutzbeauftragten während der 
Arbeitszeit ausreichend Zeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewähren 
ist und dass  ihnen alle dafür erforderlichen Mittel und Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen sind. Des Weiteren sind sie mit den nötigen Befugnissen auszustatten.

Im Abs. 4 wird bestimmt, dass den Brandschutzbeauftragten während der 
Arbeitszeit ausreichend Zeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewähren 
ist und dass  ihnen alle dafür erforderlichen Mittel und Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen sind. Des Weiteren sind sie mit den nötigen Befugnissen auszustatten.
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Abs. 6 bestimmt, dass als Brandschutzwarte nur Personen bestellt werden dürfen, die 

eine einschlägige Ausbildung einer Schulungseinrichtung nachweisen oder mindestens 

6 Stunden vom Brandschutzbeauftragten betriebsbezogen unterwiesen wurden. Die 

betriebs bezogene Ausbildung ist nachzuweisen.

Die Absätze 1 bis 6 des § 43 AStV gelten nicht, wenn der Arbeitgeber auf Grund 

landesgesetzlicher Vorschriften einen Brandschutzbeauftragten bestellt oder eine 

 Betriebsfeuerwehr eingerichtet hat (§ 43 Abs. 7).

Im § 45 AStV – Maßnahmen bei erhöhtem Brandschutz – sind jene Maßnahmen aufge-

listet, die vom Brandschutzbeauftragten durchzuführen sind.

1. Es ist eine Brandschutzordnung zu erstellen.

2. Es ist ein Brandschutzbuch zu führen.

3. Es ist ein Brandschutzplan nach den einschlägigen Regeln der Technik […] zu  führen.

4. Es sind mindestens einmal jährlich Brandalarm- und Räumungsübungen durchzuführen.

5. Alle Arbeitnehmer, welche in Bereichen beschäftigt werden, in denen die den erhöhten 

Brandschutz begründenden Verhältnisse vorliegen, sind in der Handhabung der Lösch-

geräte zu unterweisen.

Des Weiteren sind im § 45 die Vorgehensweisen bei der Umsetzung der aufgezählten 

 Maßnahmen festgelegt.

2.2 Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten

Die Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten ist in der Arbeitsstättenverordnung 

geregelt. Gemäß § 43 Abs. 2 müssen Brandschutzbeauftragte eine Ausbildung auf dem 

Gebiet des Brandschutzes nach den Richtlinien der Feuerwehrverbände oder Brand-

verhütungsstellen nachweisen können.

Die Richtlinie für die Ausbildung ist die TRVB 117 O – Betrieblicher Brandschutz – 

Ausbildung. Sie regelt unter anderem die Ausbildung von

• Brandschutzwarten (BSW)

• Brandschutzbeauftragten (BSB)

• Brandschutzgruppen (BSG)

Diese Richtlinie gilt als österreichischer Standard für die Ausbildung von Personen, die mit 

Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes betraut sind (Brandschutzorgane).
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2.2.1 Ausbildung und Weiterbildung

Die Ausbildung wird von anerkannten Ausbildungsinstitutionen2 durchgeführt und ist 

modular aufgebaut:

• Grundausbildung gemäß AStV § 43

• Erweiterte Ausbildung gemäß TRVB 117 O

• Regelmäßige Fortbildung innerhalb von 5 Jahren

• Selbständige Weiterbildung

Tabelle 2.1: Ausbildungsübersicht nach TRVB 117 O

Brand
schutz organ

Grundausbildung Kurse Erweiterte Ausbildung Fortbildung

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Brandschutztechnik Nutzungsbezogen

BSW × - - - - ×*

BSB × × - × × ×

BSG × - × - - ×*

* Innerbetriebliche Fortbildung durch den BSB möglich, Aufzeichnungen sind zu  führen.  Eintragung im 
Brandschutzpass durch eine Ausbildungsinstitution ist möglich.

Die Grundausbildung umfasst die Ausbildung zum Brandschutzwart (BSW – Modul 1) 

und zum Brandschutzbeauftragten (BSB – Modul 2). Die Module 1 und 2 werden mit einer 

schriftlichen Erfolgskontrolle abgeschlossen. Voraussetzung für den Besuch von Modul 2 

ist der positive Abschluss von Modul 1.

Die erweiterte Ausbildung besteht aus

• Brandschutztechnikseminaren und

• Nutzungsbezogenen Seminaren

Sie ist für den Brandschutzbeauftragten verpflichtend.

Die Brandschutztechnikseminare sind von jenen Brandschutzbeauftragten zu besuchen, 

die in ihrem Wirkungsbereich technische Brandschutzeinrichtungen zu betreuen haben, 

wie z. B. Brandmeldeanlagen, Löschanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen u. a. Sie 

sind innerhalb von 2 Jahren nach der Grundausbildung zu absolvieren.

Die Nutzungsbezogenen Seminare sind abgestimmt auf spezielle Eigenheiten und 

Gefährdungen unterschiedlicher Betriebsarten. Sie sind innerhalb von 2 Jahren nach der 

Grundausbildung oder einem Brandschutztechnikseminar zu absolvieren.

Die Fortbildungsseminare dienen der Information und Weiterbildung von Brandschutz-

organen. Sie sind in Abständen von längstens 5 Jahren zu besuchen.

2 Anerkennung durch die Anerkennungskommission des Österr. Bundesfeuerwehrverbandes und der Österr. 

Brandverhütungsstellen
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2.2.2 Ausbildungsnachweis

2.3 Die rechtliche Stellung des Brandschutzbeauftragten

2.3.1 Gesetzliche Vorgaben

Die gesetzliche Grundlage zur Bestellung von Brandschutzbeauftragten ist im § 43 Abs. 1 

AStV begründet. Gemäß dieser Bestimmung hat die Behörde die Bestellung eines Brand-

schutzbeauftragten vorzuschreiben, wenn dies auf Grund besonderer Verhältnisse für 

einen wirksamen Schutz der Arbeitnehmer erforderlich ist. Diese „besonderen Verhältnisse“ 

 können gemäß § 12 Abs. 1 der AStV sein:

• die Art der Arbeitsvorgänge oder Arbeitsverfahren

• die Art oder Menge der vorhandenen Arbeitsstoffe

• die vorhandenen Einrichtungen oder Arbeitsmittel

• die Lage, bauliche Gestaltung oder Nutzungsart der Arbeitsstätte oder

• die höchstmögliche Anzahl der in der Arbeitsstätte anwesenden Personen

Nach § 43 Abs. 3 sind Brandschutzbeauftragte zu bestimmten Aufgaben heranzuziehen.

Im § 43 Abs. 7 wird jedoch eingeschränkt, dass die Abs. 1 bis Abs. 6 (Brandschutz-

beauftragter, Brandschutzwarte, Aufgaben) nicht gelten, wenn der Arbeitgeber auf 

Grund landesgesetzlicher Vorschriften einen Brandschutzbeauftragten bestellt oder eine 

Betriebsfeuerwehr eingerichtet hat.

Landesgesetzliche Vorschriften im Sinne dieser Bestimmung sind die Feuerwehr- und 

Feuerpolizeigesetze (Verordnungen) der Bundesländer. In diesen Gesetzen wird die 

 Bestellung von Brandschutzbeauftragten sowie deren Aufgabenbereich unterschiedlich 

geregelt.

Nach positivem Abschluss von Modul 1 erhält der Teilnehmer einen 
Lichtbildausweis (Brandschutzpass).
Für Brandschutzbeauftragte ist die Gültigkeit des Brandschutzpasses mit 
5 Jahren begrenzt. Für eine Verlängerung um weitere 5 Jahre ist ein Seminar der 
Erweiterten Ausbildung oder ein Fortbildungsseminar zu besuchen.
Für Brandschutzwarte ist die Gültigkeit des Brandschutzpasses unbegrenzt.
Der Brandschutzpass ist in allen Bundesländern gültig. Eintragungen in den 
Brandschutzpass dürfen nur von einer anerkannten Ausbildungsinstitution 
vorgenommen werden.

Nach positivem Abschluss von Modul 1 erhält der Teilnehmer einen 
Lichtbildausweis (Brandschutzpass).
Für Brandschutzbeauftragte ist die Gültigkeit des Brandschutzpasses mit 
5 Jahren begrenzt. Für eine Verlängerung um weitere 5 Jahre ist ein Seminar der 
Erweiterten Ausbildung oder ein Fortbildungsseminar zu besuchen.
Für Brandschutzwarte ist die Gültigkeit des Brandschutzpasses unbegrenzt.
Der Brandschutzpass ist in allen Bundesländern gültig. Eintragungen in den 
Brandschutzpass dürfen nur von einer anerkannten Ausbildungsinstitution 
vorgenommen werden.


